
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 9. August 1995 

2426. Privater Gestaltungsplan Pünten, Seuzach (Genehmigung) 

Am 2. Februar 1995 stimmte der Gemeinderat Seuzach dem privaten 
Gestaltungsplan Pünten zu. Dagegen wurden keine Rekurse erhoben. 
Am 13. März 1995 ersuchte der Gemeinderat Seuzach um die Geneh­
migung der Vorlage. 

Das vom Gestaltungsplan erfasste Gebiet liegt westlich des ge­
schützten Ortskerns von Seuzach in der Wohnzone WG 3. Bei der 
Revision des Zonenplans von 1993 wurde das Areal mit einer Gestal­
tungsplanpflicht belegt. Laut Bericht zur Ortsplanung soll damit ein 
harmonischer Übergang zwischen Kernzone und Landwirtschaftszone 
sichergestellt werden, wofür ein wesentliches öffentliches Interesse 
bestehe. 

Die Festlegungen des Gestaltungsplans beschränken sich auf die 
Bezeichnung von «Gebäudelinien» (womit teilweise Baubereiche be­
zeichnet werden), Firstrichtungen und Grünräumen gegenüber der 
Landwirtschaftszone. Die Bestimmungen regeln zusätzlich die Dach­
formen und verlangen eine besonders gute Gestaltung. 

Die Baudirektion bezweifelte, dass für eine Überbauungsregelung 
in der vorgesehenen Art ein wesentliches öffentliches Interesse im 
Sinne von § 48 Abs. 2 PBG bestehe, und lud die Gemeinde Seuzach 
sowie die Grundeigentümer zur Stellungnahme zu einer allfälligen 
Nichtgenehmigung ein. Mit Schreiben vom 23. Mai 1995 legte der 
Gemeinderat Seuzach dar, mit der vorgesehenen Überbauung, die auf 
Vorprojekten zweier Architekturbüros beruhe, könne ein «Stau­
mauereffekt» gegenüber der angrenzenden Landwirtschaftszone ver­
mieden werden. Die Grundeigentümer - soweit sie sich geäussert ha­
ben - beantragen ebenfalls die Genehmigung der Vorlage, damit die 
Bauvorhaben in diesem Gebiet zügig verwirklicht werden könnten. 
Angesichts dieser Sachlage kann die Vorlage genehmigt werden. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

1. Der private Gestaltungsplan Pünten. dem der Gemeinderat 
Seuzach am 2. Februar 1995 zugestin;imL hat, wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Seuzach, 8472 Seuzach (unter 
Beilage zweier mit Genehmigungsvermerk versehener Gestaltungs­
pläne), die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direk­
tion der öffentlichen Bauten. 

Vor dem Regierungsrat 

Der Staatsschreiber: 

Husi 
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